
Zusammenfassung der Präsentation: AI Act in Polen 

In der Präsentation wird die Umsetzung des AI Act in Polen erörtert, einschließlich gesetzlicher und 

organisatorischer Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren und effektiven Nutzung von 

künstlicher Intelligenz (KI). 

 

1. Einführung in das AI Act 

• Am 12. Juli 2024 wurde der AI Act veröffentlicht, die den Rechtsrahmen für die Entwicklung 

und Nutzung von KI in der EU festlegt. 

• Zielsetzungen:  

o Gewährleistung der sicheren und ethischen Nutzung von KI. 

o Achtung der Rechte der Bürger. 

o Anforderungen an Algorithmentransparenz und Lebenszyklusmanagement für KI-

Systeme. 

 

2 Schlüsselbegriffe 

• 2. Februar 2025: Die Gesetzgebung über verbotene Systeme tritt in Kraft. 

• 2. August 2025: Beginn der KI-Marktaufsicht, einschließlich der Regulierung von 

Allzweckmodellen und Sanktionen bei Verstößen. 

• 2. August 2026: Vollständige Umsetzung der Rechtsvorschriften, insbesondere für 

Hochrisikosysteme. 

 

3. Entwurf eines Gesetzes über KI-Systeme - UC71 

• Am 16. Oktober 2024 wurde der Gesetzesentwurf zu den SI-Systemen veröffentlicht. 

• Zielsetzung des Gesetzes:  

o Umsetzung des AI-Gesetzes in Polen. 

o Förderung von Innovation und Nachhaltigkeit in der KI-Branche. 

o Gewährleistung der Sicherheit und des Schutzes der Rechte der Bürger. 

 

4 Ausschuss für Entwicklung und Sicherheit SI 

• Für den Markt der KI-Systeme zuständige kollegiale Aufsichtsbehörde. 

• Zusammensetzung: Vorsitzender, Vertreter von Ministerien, Behörden (z.B. UODO, UOKiK) 

und Experten. 

• Aufgaben:  

o KI-Marktüberwachung. 



o Zusammenarbeit mit EU- und nationalen Behörden. 

o Stellungnahme zu Gesetzesentwürfen und Überwachung von SI-Systemen in 

"regulatorischen Sandkästen". 

 

5 Sozialer AI-Rat 

• Ein Beratungsgremium, das sich aus Vertretern von NRO, Unternehmen und Experten 

zusammensetzt. 

• Ziel: Mitgestaltung der KI-Politik in Polen unter Berücksichtigung von Themen wie 

Cybersicherheit, Menschenrechte und Recht für neue Technologien. 

 

6 Unterstützung für Unternehmen 

• Allgemeine und individuelle Auslegungen von Rechtsvorschriften zur Gewährleistung der 

Rechtssicherheit für Unternehmer. 

• Veröffentlichung von Leitlinien und Auslegungen im Bulletin zur Information der 

Öffentlichkeit. 

 

7 Beschwerdeverfahren und Meldung von Vorfällen 

• Die Möglichkeit, sich über Verstöße zu beschweren und der Kommission schwerwiegende 

Vorfälle zu melden. 

• Die Entscheidungen der Kommission können vor dem Bezirksgericht Warschau angefochten 

werden. 

 

8 Nachhaltigkeit und Transparenz 

• Jährliche Berichte über Rechenressourcen und Energieverbrauch für KI. 

• Förderung ethischer und wirksamer Methoden der KI-Implementierung in verschiedenen 

Sektoren. 

 

9. Ausbildung und nicht-legislative Initiativen 

• Eine Reihe von Schulungskursen für Angestellte der öffentlichen Verwaltung über die 

verantwortungsvolle Nutzung der Informationsgesellschaft. 

• Schaffung regulatorischer "Sandkästen" zum Testen von KI-Systemen unter kontrollierten 

Bedingungen. 

 

Bei der Umsetzung des KI-Gesetzes in Polen wird ein Gleichgewicht zwischen der Förderung von 

Innovationen, dem Schutz der Bürgerrechte und der Einhaltung der EU-Vorschriften angestrebt. 



 


